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I. Räumlicher Geltungsbereich 


Der rä~imliche G' ltungsbereich ist im Sebauungsplan 


"~ischoffstraße" durch einen braunen Farbstreifen 


eindeutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaßt etwa das Gebiet zwischen der Bischoff- 


straße, der Karlstraße, der Straße Hegerkamp, der 


Kleingartenanlage westlich der Kuhlhoffstraße und dem 


Bahnhof Essen-Katernberg Nord. 


11. Allgemeines 


Das Gelände ostwärts der Bischoffstraße wirdmr Zeit 


von einer Zechengesellschaft mit einer Wohnsiedlung 


(ca. 582 Wohnungseinheiten) bebaut, deren erster Ab- 

schnitt bereits rertiggestellt ist. Der mit diesen 


Baumaßnahmen verbundene Bevölkerungszuwachs sowie 


der bisher in diesem Bereich schon vorhandene Mangel 


an Schulraum, machen den Sau je einer evgl. und kath. 


Volksschule mit Turnhalle und Schulspoitplatz dringend 


notwendig. Damit diese Schulen auf dem vorgesehenen 


Gelände an der Bischoffstraße - Verbandsgrünfläche 

und zur Zeit landwirtschaftlich genutzt- gebaut wer- 


den können, ist die ;+,ifstellung des Bebauungsplanes 


erfolderlich. 


111. Bodenordnungsmaßnahmen und Kosten 


Sollte sich die zur Verwirklichung des Bebauungs- 


planes erforderliche B~denordnurig nicht auf r'rei- 


williger Basis durchführen lassen, ist beabsichtigt, 


von der im fünften Teil des Bundesbaugesetzes vom 


2 3 .  Juni 1960 (BGB~.I C. 341 ff) aufgeführten 
Maßnahme - Enteignung - Gebrauch zu machen. 

Durch den Erwerb des vorgesehenen Schulgrundstücks 


entstehen der Stadt überschläglich ermittelte Kosten 


von aoo,ooo,,,-OM. 



Die Stadt wird sich - gemäß der Satzung der Stadt 

Essen über die Erhebung von ~rschließuhgsbeiträgen 

vom 2. Juni 1961 - an den entstehenden Erschlies- 

sungskosten mit 10 % beteiligen. 

Essen, den 4. November 1963 

Stadtplanungsamt Amt für Bodenordnung Tiefbauamt 

Baudirektor Oberbaurat 

eiseordneter
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Die Bekanntmachung gemäß § 12 des Bundesbaugesetzes vom 

2 3 .  Juni 1960 (DCBl. I S. 3'41) ist im .mtsblatt der Stadt Essen 

Nr. 1 vom 7. Januar 1967 veröffentlicht worden. 

Diese Begründung liegt ab 3. Januar 1967 öffentlich aus 


den 3. Januar 1967 


.-, :Im Auftrage 
I r: :. 't, 

% 

Städt .Verrn.Amtmann 


Mit Rücksicht auf die Parophenrechfspre&ung sind die 
Genehmigung des Bebauun~splones sowie Ori und Zeit 
der Auslegung des Planes und der Oqründung vorsorg- 
lich erneut gernCi3 $12 des Bundesbaugesaizes ortsüb- 

1976 

Siadl,Vsim. Arntnat 




